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GENOSSENSCHAFTSRECHT

wdhrten Toleranz keinen Bumerang for-
men. Zwar ist ein Ersatzmieter zumutbar,
der die gleichen oder dhnliche Eigen-
schaften wie der ausziehende Mieter
aufweist. Doch diese Regel gilt wiederum
nicht absolut. Wenn bestimmte Eigen-
schaften des ausziehenden Mieters das
frihere Mietverhdltnis belastet haben,
kann der Vermieter einen Ersatzmieter
ablehnen. Weshalb sollten «statutarische

Probleme» der Genossenschaften kein
Gewicht haben?

Das Beispiel zeigt: Unser Mietrecht ent-
halt sehr wohl Spielrdume, die es erlau-
ben, der besonderen Situation der Ge-
nossenschaften Rechnung zu tragen. Es
besteht kein Anlass, ihm den Ricken zu-
zuwenden. Nicht nur Sonnenstoren muss
man verninftig anwenden, sondern auch
Gesetze.

Rechtmassigkeit eines Sozialzuschlags

Als Mitglied lhres Verbandes ge-
statten wir uns die Anfrage, ob
unsere langjahrige Praxis, gut
verdienende Mieter zusatzlich mit
einem Sozialzuschlag zu belasten,
nach neuem Mietrecht statthaft
ist. (...) Dieser Zuschlag wird zum
vertraglich festgelegten Netto-
mietzins separat zugerechnet.
Mietzinserhohungen werden nur
vom Nettomietzins, ohne Sozial-
zuschlag, berechnet. Die Genos-
senschafter sind verpflichtet, dem
Vorstand entsprechende Einkom-
mensdnderungen zu melden (...).
Die Erhohung/Senkung des Sozi-
alzuschlags wird anschliessend
dem betroffenen Mieter schriftlich
mitgeteilt. Wir vertraten bisher
die Ansicht, dieser stets verander-
liche Sozialzuschlag sei eine Kom-
ponente fir sich und sei ohne
amtliches Formular Mietzinsande-
rung zu erheben.

Die Frage nach der Rechtmassigkeit |&sst
sich nicht — wie so oft — mit einem Ja oder
einem Nein beantworten. Das Mietrecht
kennt den Begriff der Solidaritat zwi-
schen Mietern nicht, sondern beurteilt die
Zulassigkeit resp. Missbrauchlichkeit ei-
nes Mietzinses einzig unter dem Aspekt,
ob ein angemessener oder Gberrissener
Ertrag aus der einzelnen Wohnung er-
zielt wird. Um zu beurteilen, ob der Er-

trag angemessen ist, werden ausschliess-
lich wirtschaftliche Faktoren, die mit der
Erstellung und dem Betrieb der Wohnung
zusammenhéngen, bericksichtigt. Ver-
gleichsgréssen sind der Nettomietzinser-
trag und der Betrag, der sich ergibt durch
die Verzinsung der tatsdchlich investier-
ten Eigenmittel zu einem Zinsfuss, der
hochstens ein halbes Prozent hoher sein
darf als der Zinssatz fir erste Hypotheken
der Grossbanken. Ein Mietzinsausgleich
zulasten von einkommensstarken Mietern
ist gemass der bundesgerichtlichen
Rechtssprechung nur insoweit zuldssig,
als sich kein nach den oben genannten
Grundsatzen beurteilter Ubersetzter Miet-
ertrag fir die Wohnung ergibt, auf die
der Sozialzuschlag erhoben wird.

Offensichtlich betrachten Sie den Sozial-
zuschlag aber als zusétzliche Leistung fi-
nanzstarkerer Mitglieder und als Ver-
pflichtung, die sich aus der Mitglied-
schaft bei der Genossenschaft ergibt. Die
Rechtmdssigkeit des Zuschlags unter die-
sem Aspekt ist aber nicht nach Mietrecht
zu beurtfeilen, sondern nach genossen-
schaftsrechtlichen Aspekten. Die Mitglie-
der einer Genossenschaft sollen zwar
grundsdtzlich gleich behandelt werden.
Dieser Grundsatz ist aber nicht absolut
zu handhaben. Eine gewisse Ungleich-
behandlung ist méglich und erlaubt, so-
fern sie sich durch unterschiedliche Lei-
stungen der Mitglieder, durch ungleiche
Benitzung der Genossenschaftseinrich-

tungen begriinden ldsst oder aber zum
Wesen der Genossenschaft gehort. Die
Genossenschaft ist eine Kérperschatft, die
auf der Idee der gemeinsamen Selbsthilfe
und der Solidaritat begriindet ist. Solida-
ritdtsbeitrdge und Beitréige nach sozialen
Gesichtspunkten sind im  genossen-
schaftsrechtlichen  Rahmen  durchaus
denkbar und werden auch bei anderen
Wohnbaugenossenschaften  eingefor-
dert. Voraussetzung jedoch ist, dass der
Grundsatz sowie die Kriterien, nach de-
nen eine leistung eingefordert und be-
messen wird, in den Stafuten festgelegt
ist. Artikel 832 Ziffer 3 OR schreibt zwin-
gend vor, dass die Statuten Bestimmun-
gen enthalten missen tber allféllige Ver-
pflichtungen der Genossenschafter zu
Geld- oder andern Leistungen sowie de-
ren Art und Hohe. Das heisst nicht, dass
Frankenbetrége in den Statuten angege-
ben sein missen (eine Ausnahme bilden
die Nominalwerte der Anteilscheine). Die
Angabe des Kriteriums, nach welchen
der Geldbeitrag gefordert wird, muss in
der Statutenbestimmung enthalten sein.
Im Fall eines Sozialzuschlages geniigt es,
wenn festgehalten wird, dass der Zu-
schlag nach sozialen Gesichtspunkten
und in Funktion z. B. des steuerbaren Ein-
kommens berechnet wird. Ferner sollten
sich die Statuten auch dariiber dussern,
welches Organ die Einkommenslimiten
resp. -stufen festlegt. Eine Anderung des
Sozialzuschlags muss demzufolge auch
nicht mit dem amtlichen Formular fir
Mietzinserhohungen mitgeteilt werden,
da es sich nicht um eine aus dem Miet-
vertrag geschuldete Leistung handelt. Der
Klarheit halber ware die Forderung aber
deshalb auch nicht im Mietvertrag selbst
aufzufishren, sondern in einem separaten
Dokument, das dem Mietvertrag beige-
legt werden kann und das die Verpflich-
tung und Aufforderung enthdlt, den aus
genossenschaftlicher Mitgliedschaft und
Solidaritdt geschuldeten Beitrag jeweils
mit der Mietzinszahlung monatlich einzu-
zahlen. Barbara Truog m

Gartenbau- Im Holzerhurd 56
Genossenschaft 8046 Zurich
Ziirich Tel.01/371 5555
Beratung Renovationen
Neuanlagen Unterhalt

die guten Gartner

3/93

19



	Rechtmässigkeit eines Sozialzuschlags

